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Sachverhalt: 
  
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz bereitet die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung des Nahversorgungszentrums an der Boltenhagener Straße vor. Mit dem 
Bebauungsplan Nr. 37 ist die Entwicklung des Bereiches östlich der Boltenhagener Straße 
vorgesehen. 
  
Die Stadt Klütz beabsichtigt die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums am 
nordöstlichen Ortseingang von Klütz an der Boltenhagener Straße. Planungsziel ist die 
Verbesserung der Versorgung zur Berücksichtigung der grundzentralen Aufgaben der Stadt 
Klütz. Planungsziel ist die  

•           Neuansiedlung eines Edeka-Marktes (ca. 1.800 m² Vfl.) und eines Drogeriemarktes 
(ca. 700 m² Vfl.) 

•           Verlagerung und Erweiterung des bestehenden Penny-Marktes (von ca. 800 m² auf 
1.000 m² Vfl.) 

•           Nachnutzung des bestehenden Penny-Standortes durch eine geeignete Nutzung 
•           die Unterbringung einer Tagespflegeeinrichtung 
•           Neubau einer Sparkassenfiliale 
•           Erweiterung des ansässigen Kaufhauses Stolz (von 775 m² auf ca. 1.275 m² Vfl. zzgl. 

der Außenverkaufsfläche von 125 m², somit 1.400 m² Vfl.) auf der 
gegenüberliegenden Seite. 

  
Grundlage für die Bearbeitungen ist die Erstellung eines Einzelhandelsgutachtens, dass die 
Auswirkungen auf die Stadt Klütz und die Bedeutung für das Grundzentrum darstellt. 
  
Aus raumordnerischer Sicht wird das Vorhaben der Stadt Klütz grundsätzlich positiv 
bewertet. Mit der Planung erfolgt eine Stärkung der Stadt Klütz verbunden mit der 
Verbesserung der Versorgung des Nahbereichs entsprechend der Versorgungsfunktion 
eines Grundzentrums. Das geplante Vorhaben ist als ein Einzelhandelsgroßprojekt im Sinne 
des § 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten. Konkret handelt es sich um eine 
Einzelhandelsagglomeration, da die Einzelhandelsbetriebe von potenziellen Kunden als eine 
Einheit als Einkaufsgelegenheit wahrgenommen werden. Für die Stadt Klütz bestehen keine 
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Standortalternativen. 
  
Bei der Erstellung des Einzelhandelsgutachtens wurden die Vorgaben der Raumordnung 
und Landesplanung entsprechend beachtet.  
  
Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 37 handelt es sich um Flächen, die derzeit 
überwiegend bereits bebaut sind. Im Flächennutzungsplan sind sie bisher ohne bauliche 
Nutzung dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren für die 
beabsichtigten Vorhaben geändert. 
  
Auf der Grundlage einer verkehrstechnischen Untersuchung wurden die Anforderungen an 
den Ausbau und die Leistungsfähigkeit der Boltenhagener Straße ermittelt und 
Fußgängerquerungen vorgegeben. Darüber hinaus werden die Anforderungen an den 
ausreichenden Schallschutz gesichert. Über ein Schallschutzgutachten wurden die 
Auswirkungen und die Maßnahmen bestimmt.  
  
Die Stadt Klütz hat das Beteiligungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz 
mit dem Vorentwurf durchgeführt. Auf der Grundlage des Vorentwurfs und der Bewertung 
der Stellungnahmen erfolgen Präzisierungen der Planung und der Begründung zum  Plan.  
  
Die Stadt Klütz hat die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Zeitraum vom 16. Juni 
2025 bis einschließlich 29. Juli 2025 durchgeführt. Die Stadt Klütz hat im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit erhalten. Die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist durch Anschreiben 
vom 25.06.2025 erfolgt. Die Bewertung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, der Verbände und der Nachbargemeinden, die ebenfalls mit 
Schreiben vom 25.06.2025 beteiligt wurden, wird vorgenommen.    
  
Die bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 37 eingegangenen Anregungen und 
Stellungnahmen wurden ausgewertet und gemäß Entscheidung der Stadtvertretung der 
Stadt Klütz für das weitere Beteiligungsverfahren beachtet. 
  
Im Rahmen des Beteiligungs- und Abstimmungsprozesses mit dem Bebauungsplan Nr. 37 
wurde die Abstimmung mit den Behörden und Stellen geführt.  
  
Die Zielsetzungen stimmen mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung überein.  
  
Der Landkreis hat Anregungen zur Planzeichnung und zu Inhalten vorgetragen. Die 
Bemaßung wird ergänzt. Die Bestandsdarstellung wird gewählt wie bisher. Die 
Verkaufsfläche wurde geregelt. Mittlerweile besteht die Absicht und dies ist auch bei der 
Raumordnung mit dargestellt worden, 1.400 m² Verkaufsfläche zu regeln, 1.275 m² 
Verkaufsfläche insgesamt im Gebäude und 125 m² als Außenverkaufsfläche. Somit wird die 
Verkaufsfläche, die zwischen 1.275 m² und 1.400 m² lag auf 1.400 m² festgelegt. Es wird 
klargestellt, dass nur ein Einzelhandelsbetrieb entsteht. Der Bezugspunkt wird auf das 
Gelände gelegt. Die Festsetzung zu Werbeanlagen bleibt erhalten und wird nicht 
aufgeweicht. Die Hinweise zur Beleuchtung werden entsprechend beachtet.  
  
In Bezug auf die sonstigen Belange am Standort werden die Brandschutzsicherung und 
Löschwasserbereitstellung als gesichert angesehen. Denkmalpflegerische Belange sind 
nicht berührt. Maßgeblich sind die Anforderungen zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers. Hierzu sind die Anforderungen der Wasserbehörde im Einvernehmen 
mit dem Zweckverband erforderlich. Regenwasserableitung und Schmutzwasserableitung 
sind gesichert. Die Regenwasserbewirtschaftung ist zukünftig gegeben. Auf den 
Gewässerschutz ist einzugehen und Starkregenvorsorge ist im Rahmen der technischen 
Planungen nachzuweisen und ist durch das System gegeben.  
  
In Bezug auf die Wasserhaushaltsbilanz ergeben sich hier kaum Anforderungen. Es ist ein 
kluges Regime der Regenwasserbewirtschaftung zu wählen. Die Fläche des Vorhabens wird 
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nicht vergrößert. Es wird nur anstelle der bisher unversiegelten Fläche eine versiegelte 
Fläche genutzt.  
  
Immissionsschutzseitig werden die Anforderungen dadurch erfüllt, dass die Belange in einem 
Gutachten beachtet sind. Die Anforderungen sind zukünftig zu beachten. Hinsichtlich des 
Bodenschutzes sind keine Belange kundgetan.  
  
Die Auswirkungen zu Einzelbäumen nach § 18 NatSchAG M-V werden überprüft. 
Geschützte Biotope sind nicht berührt. Im Zusammenhang mit dem Naturschutz sind die 
Eingriffs-/Ausgleichsbelange, der Baum- und Alleenschutz sowie das Naturdenkmal 
entsprechend zu beachten. Artenschutzrechtliche Belange werden im Artenschutzgutachten 
geregelt. Nach § 20 geschützte Biotope sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 37 nicht zu berücksichtigen. Auswirkungen auf FFH-Gebiete sind nicht gegeben. Die 
Belange des Gesundheitsamtes werden mit immissionsschutzrechtlicher Regelung bewertet. 
Die Abfallentsorgung am Standort ist möglich.  
  
Aus Sicht der übrigen Behörden und TÖB ergeben sich Hinweise des Straßenbauamtes. Die 
Anforderungen zur Anbauverbotszone sind im weiteren Verfahren zu regeln. Gesetzlich 
geschützte Festpunkte der amtlich geodätischen Grundlagennetze sind zu beachten. Dies ist 
bei der Planung entsprechend zu berücksichtigen. Seitens des Landesforstamtes wurde das 
forstrechtliche Einvernehmen erteilt. Die Planungsabsicht ist entsprechend umsetzbar. 
Seitens des Wasser- und Bodenverbandes „Wallensteingrabgen-Küste“ werden keine 
Anregungen und Stellungnahmen vorgetragen. Die Anforderungen des Zweckverbandes 
werden so abgestimmt, dass hier die entsprechenden Verträge vereinbart werden können. 
Die sonstigen Belange der Ver- und Entsorgung sind geregelt und die Telekommunition kann 
erfolgen. Die Energieversorgung ist gesichert. Die Belange des Bergamtes werden durch 
Berücksichtigung der Leitung beachtet. Hinweise des Zoll berühren die Grundzüge der 
Planung nicht. Die Löschwasserbereitstellung am Standort kann gesichert werden, wenn ein 
Unterflurhydrant hergestellt wird mit der erforderlichen Kapazität.     
  
Belange des Landesanglerverbandes sind nicht berührt. die Grundzüge der Planung werden 
nicht angesprochen. Es ist jedoch der Hinweis auf die Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit des Klützer Baches im Stadtgebiet vorgeschlagen und herzustellen.  
  
Seitens der Gemeinden Kalkhorst, Hohenkirchen und Damshagen wurden keine Bedenken 
vorgetragen. Seitens der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wurde keine Stellungnahme 
abgegeben. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen vorgetragen.  
  
Der Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss ist Voraussetzung für die Durchführung der 
weiteren Verfahrensschritte. Die sich im Rahmen der Erörterung und Diskussion im 
Bauausschuss ergebenden Anforderungen werden bis zur Sitzung der Stadtvertretung der 
Stadt Klütz eingearbeitet.  
  
  
  
 

Beschlussvorschlag: 
  
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, 
  

1. Die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf zur Kenntnis zu nehmen. 
  

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 37 „Erweiterung Kaufhaus Stolz“, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen im Text (Teil B) und 
den örtlichen Bauvorschriften, begrenzt: 

•           im Norden: durch Grünflächen, 
•           im Osten: durch die Boltenhagener Straße und Bauflächen des Sondergebietes 
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 für Einzelhandel, 
•           im Süden: durch Straßenverkehrsflächen, die Boltenhagener Straße sowie 

Wohnbauflächen der Stadt Klütz, 
•           im Westen: durch Grünflächen 

und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht werden in der vorliegenden 
Fassung gebilligt und zur Veröffentlichung bestimmt. 

  
3. Die gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen sind 

mindestens auf die Dauer von 30 Tagen im Internet zu veröffentlichen und über das 
zentrale Internetportal des Landes M-V zugänglich zu machen. Zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet sind der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 37 mit der 
Begründung und den bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Amt 
Klützer Winkel öffentlich auszulegen; der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in 
das Internet einzustellen. 

  
4. Die nach § 4 Absatz 2 BauGB Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet 

auf elektronischem Weg benachrichtigt werden. 
  

5. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass 
nach § 4a Abs. 5 BauGB nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Stadt Klütz den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt nicht für die Rechtmäßigkeit des Planes von Bedeutung ist. 

  
6. Die Nachbargemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 

  
  
  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
  
  
x  Keine finanziellen Auswirkungen. 

  

 

Anlage/n: 
1 2026-04-27_AbwVorentw_KlützB37 öffentlich 

 
2 Klütz B 37 Stellungnahmen_ohneAFROLP_LK öffentlich 

 
3 2026-04-28_Klütz_B37_Plan_BV_Entw_komp öffentlich 

 
4 2026-04-27Kluetz_B37_Teil-B_BV-Entwurf_1 öffentlich 

 
5 2026-04-29_Kluetz_B37_BG_BV_Entw+DB öffentlich 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Information wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Planungsziele werden zur Kenntnis genommen. Mittlerweile wurden die 
Zielsetzungen für das Kaufhaus Stolz präzisiert. Nunmehr wird präzisiert, dass 1.275 m² 
Verkaufsfläche auf das Ladengeschäft und 125 m² für saisonale Außenverkaufsfläche 
entfallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 3 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die raumordnerische Bewertung berücksichtigt bereits 1.400 m². Im Rahmen der 
raumordnerischen Bewertung wird die Vereinbarkeit hergestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
Ergänzung der Begründung. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Vereinbarkeit wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 5. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 5 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2. 
Die beteiligten Fachdienste und Fachgruppen des Landkreises werden zur Kenntnis 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 6 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
Zu 3. 
Die Schreiben werden nachfolgend behandelt und je nach Erfordernis in den 
Bearbeitungen beachtet. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 7 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
A 
Zu 0. 
Die Stadt Klütz setzt sich mit den Belangen auseinander und behandelt sie. 
 
 
 
Zu 1. 
Planungsziel ist die Erweiterung von Kaufhaus Stolz.  
 
 
Zu 2. 
- 
 
 
 
Zu 3.1. 
Die Bemaßung ist vorzunehmen. Das Bemaßung hat zu erfolgen. 
 
 
Zu 3.2. 
Die Formulierung „Darstellungen der Plangrundlage“ wird ersetzt durch IV. „Aktueller 
Bestand des Lage- und Höhenplanes des ÖBVI“. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.3. 
Die Stadt Klütz hat sich hierzu verständigt. Eine Präzisierung der Verkaufsflächen ist 
erfolgt. Danach sind 1.275 m² Verkaufsfläche im Gebäude vorgesehen. 125 m² sind als 
Außenverkaufsfläche vorgesehen. Dies wurde gutachterlich betrachtet. Die Begründung 
wird ergänzt. 
 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.4. 
Die Festsetzung im ersten Anstrich ist dahingehend zu ändern, dass ein 
Einzelhandelsbetrieb zulässig ist. 
 
Zu 3.5. 
Der Bezugspunkt für die Gebäude wird konkret vorgegeben. 
 
Zu 3.6. 
Die Festsetzung für Werbeanlagen ist abschließend. Auch für Fahnen sollen keine 
Ausnahmen gestattet werden. Die Stadt Klütz hat sich hiermit abschließend beschäftigt. 
 
Zu 3.7. 
Die Festsetzung zu Beleuchtungen wird zu Hinweis Beleuchtung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
Zu 4. 
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
 
 
B 
 
Zu 1. 
Die Anforderungen werden im Bauantragsverfahren weiter überprüft. Im Rahmen der 
planungsrechtlichen Vorbereitung wurden entsprechend Voraussetzungen geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Das Konzept ist so gewählt, dass die Erreichbarkeit der Grundstücke gegeben ist. Die 
Erreichbarkeit der Grundstücke ist beachtet. Weitergehende Nachweise erfolgen im 
Rahmen der detaillierten Planung. Aufgrund der Lage der Grundstücke und der 
befestigten Flächen ist die Erreichbarkeit gegeben. 
Zusätzlich ist für den B-Plan Nr. 37 für das Kaufhaus Stolz beachtlich, dass das Kaufhaus 
bereits jetzt vorhanden ist. Die Erweiterung rückt näher an die Verkehrsflächen heran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Löschwasserversorgung kann am Standort gesichert werden. Die detaillierten 
Ausführungen erfolgen in der Bauantrags- und Baugenehmigungsplanung. 
 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 10 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 11 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
Zu 4. 
Mit dem Planungsrecht werden Grundzüge der Planung gesichert. Detaillierte 
Untersuchungen erfolgen auf nachfolgenden Planungsebenen unter Hinzuziehung von 
Fachleuten. Der abschließende Nachweis ist im Rahmen der konkreten 
Baugenehmigungsplanung zu erbringen. 
 
 
 
 
C 
Zu 1. 
Denkmalbelange werden nicht berührt. 
 
D 
Zu 1. 
Es wird keine Stellungnahme abgegeben. 
 
 
 
 
 
 
E 
Zu 0. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Behandlung der Anregungen erfolgt 
nachfolgend. 
 
 
 
 
Zu 1. 
Die Anforderungen der Trinkwasserschutzzone sind zu beachten. Die Begründung ist zu 
ergänzen. Die nachrichtliche Übernahme ist im Text-Teil B zu beachten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 12 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die Entsorgung des Abwassers wird geregelt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.1 
Für die Niederschlagswasserbeseitigung und Bewirtschaftung wurde für die 
beabsichtigten Vorhaben unter Berücksichtigung des konkreten baulichen 
Konzeptes die Niederschlagswasserbeseitigung geregelt. Die Inaussichtstellung der 
Wasserbehörde liegt vor. Auf der Grundlage der Planung wird der Entwurf 
gefertigt. Das weitere Beteiligungsverfahren wird geführt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 13 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.2. 
Die Regenentwässerung für das Grundstück ist bisher bereits geregelt. 
Zusätzliche Überbauungen ergeben sich durch die Neubauten. Dieses mehr an 
Oberflächenwasser ist schadlos abzuleiten. Das Konzept wird erstellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 14 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.3. 
Die Regenwasserbewirtschaftung erfolgt derzeit bereits. Das System der 
Regenwasserableitung wird soweit genutzt. Die Abstimmung zur Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers von den Dachflächen erfolgt mit der Wasserbehörde und 
dem Zweckverband ergänzend im Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren. 
Grundsätzlich wird aufgrund der Bewirtschaftung der Fläche derzeit auch davon 
ausgegangen, dass die Machbarkeit gegeben ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Anforderungen an den Gewässerschutz sind maßgeblich in der Bauphase und im 
Betrieb der Anlagen zu beachten. Die Anforderungen an den Gewässerschutz können 
eingehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2026-________- Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt Klütz „Erweiterung Kaufhaus Stolz“  

 15 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die Anforderungen an die Starkregenvorsorge sind zu beachten. Hier ergeben sich die 
Nachweise im Zuge des Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahrens für das 
Regenwasserrückhaltebecken. 
 
 
 
 
Zu 6. 
Die Rechtsgrundlagen sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass entgegenstehende Belange zu bewerten sind. Dies 
wird im Zuge der Abwägung unter Berücksichtigung der Gutachten vollzogen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine grundsätzlichen Einwände bestehen. 
Die geräuschrelevanten Belange durch Verkehrslärm und Gewerbe werden beachtet. 
Hierzu wurde ein Gutachten erstellt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
F 
Zu 1. 
- 
 
 
 
 
G 
Zu 1. 
Die Stadt Klütz setzt sich mit den Belangen auseinander. Aus Sicht der Stadt Klütz sind 
Grundzüge der Planungsabsicht nicht berührt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Die E+A-Bilanz wird erstellt. Erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
festgelegt und bis zum Satzungsbeschluss gesichert. 
Die Ausgleichanforderungen zum Baugenehmigungsverfahren für das Kaufhaus Stolz 
sind mit zu regeln.  
Bisher sind 37 Bäume anzupflanzen gewesen. 
Der Ausgleich ist nachzuweisen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Regelung der Ausgleichs- und 
Ersatzflächen bzw. Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen für den 
B-Plan Nr. 37. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. 
Die Anforderungen an den Baumschutz werden beachtet. Wurzelschutzbereiche werden 
berücksichtigt. Rodungen werden bilanziert. Anpflanzungen werden innerhalb des 
Gebietes vorgesehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
Die Bewertung der Einzelbäume nach § 18 NatSchAG erfolgt. Die Übersicht ist aus den 
Bestandslisten zu entnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5. 
Die artenschutzrechtlichen Belange werden in einem Artenschutzfachbericht bewertet. Im 
Artenschutzfachbericht wird auf die Relevanz des Standortes eingegangen. 
Auswirkungen auf FFH-Gebiete sind nicht zu erwarten. Die Erfassung der Arten erfolgt auch für 
den Artenschutz unter Berücksichtigung FFH-relevanter Arten. 
Hier erfolgt eine Potentialanalyse. 
Verbotstatbestände werden ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 6. 
Geschützte Biotope sind nicht beachtlich. Deshalb werden hier Antragsverfahren nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7. 
FFH-Gebiete sind nicht beachtlich. Auswirkungen ergeben sich nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen und sind ohnehin beachtlich. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
Keine weiteren Belange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
H 
Zu 1. 
- 
 
 
I 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, weil neue öffentliche Straßen nicht gewidmet werden. 
 
 
 
Zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Straßenbaulastträgers keine Hinweise 
erfolgen. 
 
 
 
 
K 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. Durch Schallgutachten 
und Bewertung der Umgebungssituation wird der Nachweis erbracht, dass gesunde 
Wohn- und Lebensverhältnisse gewährleistet werden können.   
 
 
 
L 
Zu 1. 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
M 
Zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Einwände noch Bedenken vorgetragen 
werden. Die vorgetragenen Belange berühren nicht den Plan. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Für die übrigen Behörden und TÖB sowie Ver- und Entsorger wird auf eine gesonderte Bewertung auf der Ebene des Vorentwurfs im Rahmen der Auswertung verzichtet. Es gibt lediglich 
Hinweise, die im Wesentlichen auf den Anforderungen des Beteiligungsverfahrens beruhen und die zu eine Präzisierung führen. Grundsätze der Planungsabsicht sind nicht berührt. 
 
Entweder wurde mitgeteilt, dass die Planung in Vereinbarung ist und die Ver- und Entsorgung gesichert ist oder es wurden Schritte aufgegeben, die zu erfüllen sind. 
 
Anlage: weitere Stellungnahmen  
Anlagen der Stellungnahmen, die nicht relevant sind, werden nicht gesondert beigefügt.  
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TEIL B - T E X T 
                
ZUR SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 37 „ERWEITERUNG 
KAUFHAUS STOLZ“ DER STADT KLÜTZ  
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

 
1. SONSTIGES SONDERGEBIET EINZELHANDEL 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Nr. 2 BauNVO) 
 
1.1 Das Sonstige Sondergebiet „Einzelhandel“ dient der Unterbringung von einem 

großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit einer maximalen Verkaufsfläche von 
1.275 m² sowie der Unterbringung der zugehörigen Erschließungsanlagen, 
Stellplätze und sonstigen Nebenanlagen. Das Sortiment ist auf zentrenrelevante 
und nicht zentrenrelevante Sortimente der Sortimentsliste zu beschränken. Auf 
maximal 15% der Verkaufsfläche dürfen nahversorgungsrelevante Sortimente der 
Sortimentsliste angeboten werden. 
 

1.2 Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ sind 
allgemein zulässig: 
- Einzelhandelsbetriebe, auch großflächige  
- Einrichtungen für die Warenanlieferung und Entsorgung, Warenlager, 
- Räume für die Verwaltung,  
- Sozialräume, 
- Stellplätze, 
- Werbeanlagen. 
 

1.3 Über die in Ziffer 1.2 genannten Anlagen hinaus sind untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO zulässig, die dem 
Nutzungszweck des Sondergebietes „Einzelhandel“ dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. 

 
2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO) 
 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl durch die Grundflächen der in 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen 
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
- bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 

Baugrundstück lediglich unterbaut wird,  
ist im Sonstigen Sondergebiet - Einzelhandel (EH) bis zu einer Grundflächenzahl 
von 0,95 zulässig. 
 

2.2 HÖHE BAULICHER ANLAGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und 6 BauNVO) 
 

2.2.1 Als Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die festgesetzten Höhen baulicher 
Anlagen gilt die Höhenlage der festgesetzten Baufelder. 
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2.2.2 Werbeanlagen dürfen die maximale zulässige Oberkante baulicher Anlagen nicht 
überschreiten.   

 
2.2.3 Sonstige Nebenanlagen dürfen die maximale Höhe von 4,00 m über Bezugshöhe 

nicht überschreiten. 
 
3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 BauGB, §§ 23 Abs. 5 BauNVO, § 22 Abs. 4 BauNVO) 
 

3.1 Im Sondergebiet „Einzelhandel“ sind die für die zulässigen Nutzungen erforderlichen 
Stellplätze nach § 12 BauNVO und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 
BauNVO und Werbeanlagen/ Hinweisschilder auch außerhalb der durch 
Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 
3.2 In dem Sonstigen Sondergebiet „Einzelhandel“ gilt die abweichende Bauweise 

gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO. Als abweichende Bauweise (a) gilt die offene 
Bauweise mit der Maßgabe, dass Gebäudelängen von mehr als 50,00 m zulässig 
sind. 

 
 

II. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 

1. MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
1.1 Als energieeffiziente, umweltverträgliche Lichtquellen wie LED-Lampen ohne 

Vermeidungsmaßnahme sind bei der Herstellung der Außenbeleuchtungsanlagen 
nur Blauanteil und mit amberfarbenem Licht (< 2.400 K) zu verwenden. Der 
Lichtkegel ist nach unten auszurichten. Die nächtliche Beleuchtung ist zu 
reduzieren, indem mindestens jede 2. Laterne in der Zeit von 23:00 bis 6:00 Uhr 
ausgeschaltet bleibt. 
 

1.2. Für flächenhafte Eingriffe innerhalb des Sondergebietes für den Einzelhandel 
entsteht ein Eingriffsflächenäquivalent in Höhe von 1.255,95 m² EFÄ. Der Ausgleich 
ist im Umfang von 1.255,95 m² KFÄ im Stadtgebiet oder in der Landschaftszone 
„Ostseeküstenland“ zu erbringen.  
 

1.3. Für die Rodung von 9 Einzelbäumen im Plangebiet werden 15 Ersatzpflanzungen 
erforderlich. Für Eingriffe in den Wurzelschutzbereich von 12 Einzelbäumen 
innerhalb des Plangebietes werden 4 Anpflanzungen erforderlich. Als Ausgleich für 
Rodungen und Eingriffe in den Wurzelschutzbereich sind 19 Baumpflanzungen 
innerhalb des Gebietes der Stadt Klütz zu realisieren.  

 
2. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON 

BÄUMEN, STRÄUCHERN  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

 
2.1 Die mit Bindungen für die Bepflanzung und Erhaltung festgesetzten Einzelbäume 

sind in ihrem Bestand dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind die Einzelbäume als 
Hochstämme artengleich bzw. gemäß der nachfolgenden Pflanzliste zu ersetzen. 
 
Pflanzliste  
Bäume als Hochstamm (Stammumfang 16-18 cm, 3x verpflanzt, mit Ballen): 
Feldahorn    (Acer campestre),  
Spitzahorn    (Acer platanoides), 

96 von 118 in Zusammenstellung



 

Planungsstand: Beschlussvorlage Entwurf 04.05.2026 3 

 

 

Bergahorn    (Acer pseudoplatanus), 
Hainbuche    (Carpinus betulus), 
Stiel-Eiche    (Quercus robur),  
Eberesche    (Sorbus aucuparia), 
Winter-Linde    (Tilia cordata),  
Sommer Linde   (Tilia platyphyllos), 
Birke     (Betula pendula), 
Berg-Ulme    (Ulmus glabra), 
Feld-Ulme    (Ulmus minor), 
Wildbirne   (Pyrus communis). 

 
 

III. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V) 
 
1. ANFORDERUNGEN AN DIE ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN 

(§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V) 
 
1.1 Dächer 

Für die neu zu errichtenden Gebäude sind nur Satteldächer zulässig. 
 
1.2 Werbeanlagen 

Werbeanlagen mit beweglicher Lichtwerbung wie Lauf-, Dreh-, Wechsel- und 
Blinklicht sowie akustische Werbeanlagen sind unzulässig.  
Werbeanlagen oberhalb der Oberkante des Gebäudes (Überdachwerbung) sind 
unzulässig. 

 
 

IV. FESTSETZUNG DER SORTIMENTSLISTE  
 

1. SORTIMENTSLISTE 
 
Als Sortimentsliste findet die Liste der zentrenrelevanten Kernsortimente gemäß 
LEP M-V 2016, S. 55, Abbildung 21 – Zentrenrelevante Kernsortimente 
Anwendung. 
 

Zentrenrelevante Sortimente 

Zentrenrelevante Sortimente gleichzeitig nahversorgungsrelevant 

Nahrungs- und Genussmittel 

Gesundheits- und Körperpflegeartikel 

Sonstige zentrenrelevante Sortimente 

Bekleidung, Wäsche 

Bücher, Papier / Bürobedarf / Schreibwaren 

Schuhe, Lederwaren 

Elektrogeräte, (ohne Elektrogroßgeräte, Lampen / Leuchten) Geräte der 
Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik 

Foto und optische Erzeugnisse 

medizinische, orthopädische, pharmazeutische Artikel 

Uhren, Schmuck 

Parfümeriewaren  

Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik 

Spielwaren 

Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Sportgroßgeräte) 
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Alle nicht in der Auflistung aufgeführten Sortimente sind als nicht zentrenrelevant 
einzustufen. Im Rahmen der Auswirkungsanalyse zur Einzelhandelsentwicklung in 
der Stadt Klütz wurde keine gesonderte Klützer Sortimentsliste erstellt. Es findet die 
Sortimentsliste gemäß LEP Anwendung.  
 

2. VERKAUFSFLÄCHE 
 
Der Begriff der Verkaufsfläche ist im Sinne der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichtes zu verstehen. Die Verkaufsfläche umfasst die 
Flächen, die dem Verkauf von Waren dienen und dem Kunden zugänglich sind.  
Dazu gehören auch: 
- Gänge, Treppen in den Verkaufsräumen, Standflächen für 

Einrichtungsgegenstände, 
- Kassenzonen; Vorkassenzonen, Eingangsbereiche und Windfang, 
- Schaufensterbereiche, Auslage- und Ausstellungsflächen, soweit sie für den 

Kunden zugänglich sind und Freiverkaufsflächen soweit sie nicht nur 
vorübergehend genutzt werden, 

- Pack- und Entsorgungszonen, Einkaufswagenabstellbereiche innerhalb des 
Gebäudes, 

- Flächen der Fleisch-, Wurst- und Käsetheken etc. in denen die Ware sichtbar 
ausliegt, die aber von den Kunden nicht betreten werden dürfen. 

 
 

V. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  
 

1. VERHALTEN BEI BODENDENKMALFUNDEN 
 
Wenn während der Erdarbeiten archäologische Funde oder auffällige 
Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 Gesetz zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmale im Lande Mecklenburg-Vorpommern DSchG M-V die 
zuständige untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. 
Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der 
Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die 
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 

2. TRINKWASSERSCHUTZZONE  
 
Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 37 liegen in der 
Trinkwasserschutzzone IIIA der Wasserfassung Klütz. Die bestehenden Verbote 
und Nutzungsbeschränkungen in der Trinkwasserschutzzone sind zu beachten 
("Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Klütz 
(Wasserschutzgebietsverordnung Klütz – WSGVO Klütz) vom 21. August 2009)"). 
 
 

VI. HINWEISE OHNE NORMCHARAKTER 
 

1. ARTENSCHUTZ 
 
Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für 
besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff. 
BNatSchG vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung wird 
hingewiesen. 
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Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
 
Brutvögel - Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu 
vermeiden, ist der Abbruch der Gebäude und die Beräumung der Freiflächen im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten Tag im Februar durchzuführen. Zum 
Schutz der Brutvögel, die in Gehölzen brüten, sind die Gehölze im Vorfeld der 
geplanten Abbrucharbeiten ebenfalls im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum letzten 
Tag im Februar zu entfernen. Über eine Ausnahme entscheidet die Untere 
Naturschutzbehörde. 
 
Reptilien und Amphibien - Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile 
Böschungen vermieden werden bzw. die Gräben und Gruben schnellstmöglich zu 
verschließen sind und vorher eventuell hereingefallene Tiere (Amphibien, Reptilien 
usw.) aus den Gräben und Gruben zu entfernen sind. 
 

2. EXTERNE AUSGLEICHS- UND ERSATZMAßNAHMEN 
 
Für flächenhafte Eingriffe entsteht ein Eingriffsflächenäquivalent von 1.255,95 m² 
EFÄ, das durch ein Kompensationsflächenäquivalent von 1.255,95 m² KFÄ 
auszugleichen ist. Für die Rodung von 9 Einzelbäumen und die Eingriffe in den 
Wurzelschutzbereich von 12 Bäumen werden 15 bzw. 4 Ersatzpflanzungen somit 19 
Ersatzpflanzungen erforderlich. Die erforderlichen KFÄ werden im Stadtgebiet oder 
in der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ und die erforderlichen Anpflanzungen 
im Plangebiet oder im Stadtgebiet bis zum Satzungsbeschluss abschließend 
geregelt.  
 

3. SCHALLSCHUTZ  
 
Hinweise zum Schutz vor Gewerbelärm  
Die Hinweise des Gutachters zum Lärmschutzkonzept (Quelle: Lärmtechnische 
Untersuchung, Gewerbelärm nach TA Lärm, Projekt-Nr.: 125.2485, Wasser- und 
Verkehrs- Kontor GmbH vom 17. März 2026) werden als Grundlage für die 
Vorbereitungen im Baugenehmigungsverfahren übernommen. Eine objektkonkrete 
Überprüfung ist im Rahmen des Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahrens 
erforderlich.  
 
Zur Einhaltung des aktuellen Standes der Technik und zur Einhaltung der 
zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm [1] sind Lärmschutzmaßnahmen 
baulicher und organisatorischer Art vorzunehmen bzw. zu beachten.   
 
Kundenparkplatz: 
1. Die Nutzung des Kundenparkplatzes ist ausschließlich im Beurteilungszeitraum 

TAG zwischen 06.00 und 22.00 Uhr möglich. Die Öffnungszeiten sind 
entsprechend anzupassen. Vorberechnungen haben ergeben, dass eine 
Nutzung im Be-urteilungszeitraum NACHT zu Überschreitungen am 
Immissionsort „Lin04.01“ führen würde. Die Berechnung zum Nachweis ist im 
Gutachten (Anhang 2.3) enthalten. 
 

2. Die Oberfläche der Fahrgassen der Parkflächen ist zur Erfüllung des aktuellen 
Standes der Technik mindestens in ebenem Betonsteinpflaster herzustellen. Ein 
Pflaster gilt als eben, wenn die Summe aus beiden Fasen und der Fuge ≤ 9 mm 
ist. Alternativ kann eine Oberfläche in Asphalt vorgesehen werden. Der 
Parkplatz im Bestand erfüllt diesen Standard. 
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3. Zur Erfüllung des aktuellen Standes der Technik sind geräuscharme 
Einkaufswagen (nach Abb. 3.1 des Gutachtens) oder vergleichbar vorzusehen. 
Die Einkaufswagen im Bestand erfüllen diesen Standard. 

 
Anlieferung: 
1. Die Anlieferung ist auf den Zeitraum von 06.00 bis 22.00 Uhr zu beschränken 

sofern Waren auf Palette geliefert werden. Vorberechnungen haben ergeben, 
dass eine Anlieferung im Beurteilungszeitraum NACHT zu Überschreitungen 
des Richtwertes für Maximalpegel am Immissionsort „Lin04.01“ führen würde. 
Pegelbestimmend sind die Be- und Entladegeräusche der Palettenwaren. Eine 
Anlieferung im Beurteilungszeitraum Nacht wäre ebenfalls dann unverträglich, 
wenn diese in der gleichen Nachstunde mit einer Parkplatznutzung stattfände.  

 
Haustechnik: 
1. Sollten außenliegende haustechnische Anlagen vorgesehen werden, ist zu 

überprüfen, ob die geltenden Immissionsrichtwerte, insbesondere nachts, 
eingehalten werden.  

 
Zusätzliche Hinweise:  
Alle ausgewiesenen Schallleistungspegel für die Emittenten sind einzuhalten. Das 
abgestrahlte Schallspektrum muss entsprechend dem Stand der Technik 
einzeltonfrei sein.  
 
Sollten Fahnenmasten installiert werden, sind sie entsprechend des aktuellen 
Standes der Technik mit innenliegenden Hissvorrichtungen mit einem 
freibeweglichen Kragarm auszustatten. Die Fahnen sind in der Regel durch außen 
liegende Gewichte beschwert, so dass impulshaltige Geräusche beim Schlagen des 
Gewichtes gegen die Aluminiumpfosten entstehen können. Bei der Befestigung der 
Fahnen an den Fahnenmasten sind diese Geräusche auszuschließen, z.B. durch 
Gummiummantelung des Gewichtes u.ä. 
 
Organisatorische Maßnahmen zur Verminderung der Wirkungen des Verkehrslärms 
auf öffentlichen Straßen sind nicht erforderlich.  
 

4. ALTLASTEN/ ALTLASTENVERDACHTSFLÄCHEN 
 
Erkenntnisse über Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädlichen 
Bodenveränderungen i.S. des § 2 Abs. 3 des Bundes-Bodenschutzgesetzes liegen 
nach derzeitigem Kenntnisstand für das Plangebiet nicht vor. Es wird jedoch keine 
Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von Altlasten oder schädlichen 
Bodenveränderungen übernommen. 
 
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete 
Anhaltspunkte für Altlasten, altlastverdächtige Flächen bzw. schädliche 
Bodenveränderungen, unverzüglich dem Landrat des Landkreises 
Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese 
Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen und ähnlichen 
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren, 
die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, 
Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen. 
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5. MUNITIONSFUNDE 
 

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass Funde auftreten 
können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht 
durchzuführen. Sollten bei Tiefbauarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände 
oder Munition gefunden werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der 
Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der 
Munitionsbergungsdienst ist zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei oder 
Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von Lagerstellen derartiger 
Mittel erhält, ist nach § 5 Kampfmittelverordnung verpflichtet dies unverzüglich den 
örtlichen Ordnungsbehörden anzuzeigen. 
Der Bauherr ist verpflichtet, Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der 
Baustelle sowie zu Ergebnissen von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen zu 
machen. 
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung 
(Kampfmittelbelastungsauskunft) der in Rede stehenden Fläche sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V zu erhalten. 
 

6. BODENSCHUTZ 
 

7.1 Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des 
Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, 
vermieden werden.  

 
7.2 Schottergärten sind gemäß § 8 Abs. 1 LBauO M-V unzulässig. Aus 

bodenschutzrechtlicher Sicht kommen Schottergärten einer Vollversiegelung gleich, 
selbst wenn noch ein Minimum an Versickerungsfähigkeit vorliegen sollte. Sie 
widersprechen dem gesetzlichen Gebot des vorsorgenden Bodenschutzes gemäß 
§ 7 Bundesbodenschutzgesetz. 
 

7. DIN-VORSCHRIFTEN 
 

Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften DIN 4109-1: 2018-01 
Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, 01/2018 und die DIN 
4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen“ können im Amt Klützer Winkel, Bauamt, 
Schloßstraße 1, 23948 Klütz, eingesehen werden. Die DIN-Normen können zudem 
kostenpflichtig bei der DIN Media GmbH – Am DIN-Platz, Burggrafenstraße 6, 
10787 Berlin, bezogen werden. 
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Teil 1  Städtebaulicher Teil  

1. Planungsgegenstand 

1.1 Ausgangssituation und Vorhaben  
Die Stadt Klütz strebt die Sicherung und Erweiterung des Kaufhauses Stolz an 
dem vorhandenen Standort in Klütz an. Das Kaufhaus mit seiner jetzigen 
Verkaufsfläche von ca. 775 m² hat sich in der Stadt Klütz an diesem Standort 
etabliert. Es stellt einen Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen dar und 
übernimmt zudem Versorgungsfunktionen in der Stadt. Für die langfristige 
Sicherung des Kaufhaustandortes ist aus Sicht des Betreibers eine 
Vergrößerung der Verkaufsfläche notwendig. Der Standort kann dadurch 
attraktiver gestaltet werden und so den gestiegenen Anforderungen der Kunden 
und Mitarbeiter gerecht werden. 
 
Für den Standort gibt es keinen rechtsverbindlichen Bebauungsplan. Für die 
Erweiterung des Standortes besteht demzufolge in jedem Fall ein 
Planungserfordernis. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat am 25.11.2024 
den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung der Verkaufsfläche für das 
bestehende „Kaufhaus Stolz“ gefasst.  
 
Der Stadt Klütz sollen durch die Aufstellung des Bebauungsplanes keine 
Kosten entstehen, so dass hierzu entsprechende vertragliche Regelungen 
getroffen werden. 
 

 
Abb. 1: Bebauungs- und Nutzungskonzept, Quelle: Köhler Architekturbüro, August 2024 
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1.2 Planungserfordernis 
Um den Einzelhandelsbetrieb auch künftig an dem Standort fortführen zu 
können, ist es erforderlich, den vorhandenen Bestand zu sichern und eine 
standortverträgliche Erweiterung der Verkaufsfläche zu ermöglichen. Die mit 
einem Kaufhaus bebaute Fläche befindet sich nicht im unbeplanten 
Innenbereich der Stadt Klütz und ist planungsrechtlich dem Außenbereich 
gemäß § 35 BauGB zuzuordnen. Für die Realisierung der Erweiterung der 
Verkaufsfläche ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Sicherung und Erweiterung des Standortes „Kaufhaus 
Stolz“ getroffen werden. Die Verkaufsfläche soll von ca. 775 m² auf 
mindenstens 1.275 m² Innenverkaufsfläche angehoben werden, was einer 
Verkaufsflächenerhöhung von 500 m² im Innenbereich entspricht. Zusätzlich ist 
die Außenverkaufsfläche mit 125 m² vorgesehen. Somit ergibt sich eine 
Verkaufsfläche von 1.400 m² unter Berücksichtigung der Innen- und 
Außenverkaufsflächen. Damit werden die Zielsetzungen des 
Grundsatzbeschlusses, dieser beinhaltet eine Verkaufsflächenerhöhung von ca. 
625 m², berücksichtigt. Mit der Realisierung der Planung entsprechend dem 
Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung der Stadt Klütz beträgt die 
Gesamtverkaufsfläche des Kaufhauses am Standort 1.400 m². Der 
Bebauungsplan Nr. 37 wird im zweistufigen Regelverfahren mit der 
Durchführung einer Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes aufgestellt.   

1.3 Lage und Größe des Plangebietes  
Der räumliche Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. 37 
umfasst eine Fläche von ca. 0,8 ha und ist in dem nachfolgenden 
Übersichtsplan dargestellt (vgl. Abb. 2). 
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Abb. 2: Abgrenzung des Plangeltungsbereiches auf der Flurkarte,  
Quelle: ALKIS 06/2023 vom ZVG 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 37 der Stadt Klütz  
wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, 
- im Osten: durch die Boltenhagener Straße,  
- im Süden: durch vorhandenen Baumbestand und den angrenzenden 

landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
- im Westen: durch landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 28/54 und 28/56 der Flur 2, 
Gemarkung Klütz. Die Flurstücke befinden sich im Eigentum der Holding 
Kaufhaus Martin Stolz GmbH. 

2. Einordnung in übergeordnete und örtliche Planungen 

2.1 Einordnung in die Ziele der Raumordnung und Landesplanung  
Die Städte und Gemeinden haben ihre Bauleitpläne gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Zur Klärung der Vereinbarkeit der 
Planungsabsicht mit den Vorgaben der Raumordnung wurde mit Schreiben vom 
14.11.2024 die Anfrage für die beabsichtigte Entwicklung zum Einzelhandel in 
der Stadt Klütz gemäß § 17 Landesplanungsgesetz gestellt. Im Rahmen der 
Vorabstimmung zu den Einzelhandelsentwicklungen in der Stadt Klütz am 
20.11.2024 mit dem Amt für Raumordnung und Landesplanung wurde das 
Vorhaben grundsätzlich poistiv bewertet. Aus raumordnerischer Sicht erfolgt mit 
der Planung eine Stärkung der Stadt Klütz verbunden mit der Verbesserung der 
Versorgung des Nahbereiches entsprechend der Versorgungsfunktion eines 
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Grundzentrums. Mit der vorgesehen Entwicklung des Grundzentrums Klütz 
erfolgt eine grundsätzliche Änderung der Rahmenbedingungen, was bei der 
zukünftigen Entwicklung im Nahbereich zu berücksichtigen ist. Dies ist bei der 
Erstellung des Einzelhandelsgutachtens zu bewerten und zu berücksichtigen. 
 
Die Stadt Klütz wird dem Mittelbereich Grevesmühlen, Oberbereich Schwerin 
zugeordnet. Sie befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus und ist als 
Zentraler Ort definiert. Zentrale Orte stellen danach die Knotenpunkte des 
Versorgungsnetzes, in denen Einrichtungen der Daseinsvorsorge für eine 
flächendeckende Versorgung der Bevölkerung gebündelt werden, dar. Die 
Gemeinden Ostseebad Boltenhagen, Damshagen und Kalkhorst gehören zum 
Nahbereich des Zentralen Ortes Klütz. 
 
Die Stadt Klütz wird gemäß Programmsatz 3.2.2 (1) (Z) RREP WM als 
Grundzentrum ausgewiesen. Die Grundzentren sollen gemäß Programmsatz 
3.2.2 (2) (G) RREP WM in ihrer Leistungskraft gestärkt werden, um auch 
überörtliche Aufgaben für ihre teilräumlichen Verflechtungsbereiche erfüllen zu 
können. Die Grundzentren bilden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Schwerpunkte der Ländlichen Räume und sollen als Standorte für die 
Versorgung der Bevölkerung ihres Nahbereiches mit Gütern und 
Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Grundbedarfs gesichert und weiterentwickelt werden.  
 
Gemäß RREP WM Programmsatz 4.3.2 (1) (Z) (siehe auch LEP 4.3.2 (1)) sind 
Einzelhandelsgroßprojekte und Einzelhandelsagglomerationen im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 BauNVO nur in Zentralen Orten zulässig. Gemäß RREP WM 
Programmsatz 4.3.2 (2) (Z) (siehe auch LEP 4.3.2 (2)) sind Neuansiedlungs-, 
Umnutzungs-, Erweiterungs- oder Agglomerationsvorhaben von 
Einzelhandelsgroßprojekten der Größe und der Versorgungsfunktion des 
Zentralen Ortes und seines Einzugsbereiches sowie dessen 
regionalspezifischem Kaufkraftpotenzial anzupassen. Die Abarbeitung der 
Belange wird im Rahmen des Einzelhandelsgutachtens vorgenommen.  
 
Das Kaufhaus Stolz hat sich am Standort etabliert und bildet einen wichtigen 
Anlaufpunkt in der Stadt Klütz, sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen 
und übernimmt wichtige Versorgungsfunktionen. Die Sicherung und 
Entwicklung des Standortes in der Stadt Klütz dient der Stärkung des 
Grundzentrums und der Verbesserung der Versorgungsfunktion für 
Einheimische und für Touristen. Damit steht die Planungsabsicht nicht im 
Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung. 
 
Laut LEP M-V Programmsatz 4.1 soll die Siedlungsentwicklung vorrangig auf 
die Zentralen Orte konzentriert werden. Hierbei sollen vorrangig 
Innenentwicklungspotentiale im Sinne von Baulandreserven, Brachflächen 
sowie leerstehender Bausubstanz, sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung 
genutzt werden. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die 
Ausweisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen. 
Gemäß Teilfortschreibung des RREPWM-LVO M-V Programmsatz 4.1 (5) (Z) 
ist der Siedlungsflächenbedarf vorrangig innerhalb der bebauten Ortslagen 
durch Nutzung erschlossener Standortreserven sowie durch Neugestaltung und 
Verdichtung abzudecken. 
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Es handelt sich um einen bereits bebauten Standort der durch die geplante 
Erweiterung eine Nachverdichtung erfährt. Die Inanspruchnahme von 
zusätzlichen Außenbereichsflächen erfolgt nicht. Damit steht die 
Planungsabsicht nicht im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung und Landesplanung. 
 
Die erteilten raumordnerischen Hinweise vom 02.12.2024 zur Planungsanzeige 
vom 14.11.2024 werden im weiteren Planverfahren beachtet und abgearbeitet. 
 
Unter Bezugnahme der Stellungnahme des Landkreise Nordwestmecklenburg 
vom 12.12.2024 im Rahmen der Planungsanzeige geht die Stadt Klütz davon 
aus, dass der Standort alternativlos ist. Die gewünschten Nachweise der 
Verträglichkeit sind im Rahmen der Verträglichkeitsanalyse zum Einzelhandel 
erfolgt. 
Das raumordnerische Einvernehmen zur Planungsabsicht seitens des 
zuständigen Amtes für Raumordnung und Landesplanung liegt gemäß 
Stellungnahme vom 06.08.2025 vor. Die raumordnerische Bewertung begrüßt 
die Entwicklung des Standortes im Grundzentrum Klütz. 

2.2 Flächennutzungsplan 
Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 
zu entwickeln.  
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Klütz stellt für das 
Plangebiet Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Wiese, Viehweide“ dar. Das 
Planvorhaben entspricht nicht den Darstellungen des wirksamen 
Flächennutzungsplanes. Dieser ist im Parallelverfahren zu ändern. Es handelt 
sich um die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes. Der Änderungsbereich 
umfasst hierbei nicht ausschließlich das Plangebiet selbst, sondern 
berücksichtigt die zukünftige Einzelhandelsentwicklung sowie die Entwicklung 
beidseits der Boltenhagener Straße. 
 
Die Stadt Klütz verfolgt im Weiteren das Ziel, dass die Ortsumgehung mit ihrem 
3. Teilabschnitt bis zur Lübecker Straße fortgeführt wird. Somit soll der 
Lückenschluss zwischen der Boltenhagener Straße und der Lübecker Straße 
hergestellt werden. Hierfür werden die entsprechenden Flächenreserven 
berücksichtigt. Die konkreten Abstimmungen bezüglich des 3. Teilabschnitts der 
Ortsumgehungsstraße zwischen dem Kreisverkehr, der Boltenhagener Straße 
und der Lübecker Straße werden berücksichtigt. Der Standort des Kaufhauses 
Stolz hat keinen Einfluss auf die Variante der Verkehrsanbindung für den 3. 
Teilabschnitt. Im Zusammenhang mit dem B-Plan Nr. 46 hat das zuständige 
Straßenbauamt Schwerin erklärt, dass die Planungsabsichten für den 3. 
Teilabschnitt unabhängig von der Aufstellung des B-Planes Nr. 46 erfolgen und 
hierauf bisher keine Rücksicht zu nehmen ist. 

3. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Sicherung und Erweiterung des Standortes „Kaufhaus 
Stolz“ in der Stadt Klütz geschaffen werden. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes dient der geordneten städtebaulichen Fortentwicklung des 
Grundzentrums Klütz unter Berücksichtigung der Umweltbelange. 
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Mit der Entwicklung des Nahversorgungszentrums am nordöstlichen 
Ortseingang von Klütz an der Boltenhagener Straße und der Sicherung und 
Entwicklung des Standortes „Kaufhaus Stolz“ besteht das Ziel, die 
Synergieeffekte der beiden Standorte zu nutzen, um die 
Nahversorgungsangebote an die deutlich steigende Nachfrage durch 
Einwohner und Touristen anzupassen und zu verbessern. 
 
Mit der Planung wird der Standort des „Kaufhaus Stolz“ in der Stadt Klütz 
gesichert und Entwicklungsmöglichkeiten durch die Erweiterung am Standort 
sind unter Berücksichtigung der vorhandenen Flächenverfügbarkeit gegeben. 
Es handelt sich um einen Standort, der durch die vorhandenen baulichen 
Anlagen vorgeprägt ist und durch eine Ausnutzung der verfügbaren 
Flächenpotenziale weiter verdichtet werden soll. Ein Siedlungszusammenhang 
besteht mit den Ansiedlungen östlich des Standortes an der Boltenhagener 
Straße und jedoch nicht mit der südlich gelegenen Bebauung „Am Klützer 
Bach“. Für die Funktionalität des Standortes ist eine Verbindung mit der östlich 
angrenzenden Bebauung und dem geplanten Nahversorgungszentrum positiv 
zu bewerten. 

4. Gutachten zur Klärung der Auswirkungen 

Zur Klärung der Auswirkungen der Planung wurden eine 
Verträglichkeitsanalyse zur Erweiterung des Verkaufsflächenangebotes für das 
Kaufhaus Stolz, eine verkehrstechnische Untersuchung und Gutachten zu 
Lärmimmissionen und zum Artenschutz erarbeitet. Zudem wurden die Eingriffe 
in Natur und Landschaft ermittelt und der Bedarf an Ausgleichsmaßnahmen 
wurde bestimmt. In diesem Zusammenhang wurde auf ein weiteres Gutachten 
zu Baugrundverhältnissen verzichtet. Die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers erfolgt bereits jetzt schadlos. Die konkreten Nachweise zur 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers sind im dafür erforderlichen 
Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Die Flächen 
werden bereits genutzt. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 
kann geregelt werden.  
 
Die Ergebnisse der gutachterlichen Bewertung sind Grundlage für den 
Bebauungsplan und fließen in den Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB ein. 

5. Inhalte des Bebauungsplanes 

Die Festsetzungen sind als zeichnerische Festsetzungen in der Planzeichnung 
(Teil-A) getroffen und werden durch die textlichen Festsetzungen im Teil-B Text 
konkretisiert. Zusätzlich erfolgt eine Begründung der Zielsetzungen, die 
Bestandteil der Plandokumentation ist. 

5.1 Beabsichtigte Festsetzungen 
Für den Bebauungsplan ist entsprechend des vorliegenden Bebauungs- und 
Nutzungskonzeptes die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes nach 
§ 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel“ geplant. 
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Das Sondergebiet umfasst den vorhandenen baulichen Bestand und 
berücksichtigt die geplanten Erweiterungsmöglichkeiten. Zusätzlich zu den 
allgemein zulässigen Nutzungen werden die Größe der Verkaufsflächen und die 
zulässigen Warensortimente definiert. Im Planverfahren wurde die Nutzung der 
Ausstellungsflächen außerhalb der Hauptgebäude in Bezug auf die 
Anrechenbarkeit als Verkaufsfläche gutachterlich bewertet. Die Festsetzungen 
berücksichtigen dies. Neben der Verkaufsfläche im Gebäude von 1.275 m² 
werden 125 m² Außenverkaufsfläche berücksichtigt, somit insgesamt 1.400 m². 
Die Verträglichkeit des beabsichtigten Vorhabens wurde durch die CIMA 
nachgewiesen.  
 
Insgesamt orientieren sich die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren 
Grundstücksfläche sowie der Stellplatzanlagen an dem favorisierten 
Bebauungs- und Nutzungskonzept. Dies weicht von den dargestellten 
Zielsetzungen in Abbildung 1 ab. Eine Vergrößerung des Gebäudes ist 
vorgesehen. Durch die Erweiterung des Gebäudekörpers ist eine Erhöhung der 
überbauten Grundfläche des Gebäudes gegeben. Die Lage und Stellung des 
Gebäudes wurden überprüft. Eine weitere Orientierung in westliche Richtung ist 
nicht umsetzbar wegen der Umfahrt. Darüber hinaus wurde aus der 
Landschaftsbildsituation überprüft, dass sich hier eine Ausdehnung in westliche 
Richtung nicht als vorteilhaft auswirken würde, selbst wenn die 
Grundstücksflächen zur Verfügung stehen würden. Dann würde die Sicht auf 
die Stadt Klütz und den Blick auf den „Thurow“ beeinträchtigt werden. Die 
Entwicklung am vorhandenen Standort hat keine Auswirkungen auf das Stadt- 
und Landschaftsbild. Die Umsäumung durch Gehölze ist maßgeblich. Wichtig 
ist aus Sicht der Stadt Klütz, dass die Freifläche zwischen dem Kaufhaus Stolz 
und der Bebauung im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 29 erhalten bleibt. 
Dann eröffnet sich aus Richtung Norden kommend eine attraktive landschaftlich 
eingebundene Stadtsilhouette. 
 
Vorgaben zur Gestaltung erfolgen für die Dachgestaltung und für 
Werbeanlagen, um Störungen des Ortsbildes zu vermeiden. Weitere Vorgaben 
werden nicht als erforderlich angesehen. Zusätzliche Regelungen für  
erforderliche technische Anlagen, die oberhalb der festgesetzten Oberkante der 
Gebäude und baulichen Anlagen errichtet werden sollen, sind nicht erforderlich. 
 
Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- und Umweltschutzes werden 
einzelne grünordnerische Festsetzungen getroffen, die den vorhandenen 
Grünbestand berücksichtigen und standortangemessene Bepflanzungen 
sichern sollen. Die Erhaltung des Gehölzbestandes ist vorgesehen. Eine 
zusätzliche Präzisierung der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen ist aus 
Sicht der Stadt Klütz nicht erforderlich. Maßgebend ist, dass die Flächen mit 
Bindungen erhalten werden und das die zur Erhaltung festgesetzten Bäume 
erhalten werden oder bei Abgang nachgepflanzt werden. 
 
Weitere Ersatzpflanzungen sind auf dem Grundstück nicht ohne weiteres 
möglich. Deshalb sind die erforderlichen Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet 
vorzusehen. Die entsprechenden Festsetzungen werden getroffen. Es wird 
geregelt, dass die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen für 15 
Einzelbäume bis zum Abschluss des Verfahrens zu regeln sind. Darüber hinaus 
sind für den flächenhaften Eingriff die erforderlichen 
Kompensationsflächenäquivalente in Höhe von 1.255,95 m² abzusichern. 
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5.2 Erschließung  
Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die bestehende Zufahrt östlich 
der angrenzenden Boltenhagener Straße. Die Leistungsfähigkeit der Anbindung 
wurde im Planverfahren im Rahmen der verkehrstechnischen Untersuchung 
durch die Bernard Gruppe erbracht. 
Zur Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit der Standorte für den 
Einzelhandel wird eine Fußgängerquerung zwischen Kaufhaus Stolz und der 
gegenüberliegenden Straßenseite für den gesamten Nahversorgungsstandort 
vorbereitet. Hier wird eine Fußgängerquerung vorgesehen, die zur Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs beiträgt. Neben dem mobilen Verkehr ist somit 
auch die fußläufige Erreichbarkeit gesichert und die Frequentierung der 
Standorte untereinander leistungsfähig und sicher gegeben.  
Das Stellplatzangebot und die notwendigen Stellplätze für den 
Einzelhandelsstandort liegen vor. Die Regelungen der Stellplatzsatzung der 
Stadt Klütz sind im Rahmen der Vorhabenrealisierung umzusetzen und zu 
beachten.  
 
Die fußläufige Erreichbarkeit des Kaufhauses ist über den direkt angrenzenden 
Geh- und Radweg möglich. Die Anbindung an den ÖPNV ist über eine 
Bushaltestelle im Bereich der Boltenhagener Straße gegeben. 

5.3 Ver- und Entsorgung 
Die Anforderungen an die Ver- und Entsorgung werden standortkonkret 
geregelt. Hierzu werden durch das beauftragte technische Planungsbüro die 
Voraussetzungen mit den Behörden und TÖB und den Ver- und Entsorgern 
abgestimmt. 
 

5.3.1 Wasserversorgung 
Die Versorgung des neu zu erschließenden Gebietes mit Trinkwasser ist über 
die Erweiterung des vorhandenen Leitungsbestandes des Zweckverbandes 
Grevesmühlen zu realisieren. 
 

5.3.2 Abwasserbeseitigung 
Für die Ableitung des Schmutzwassers aus dem B-Plangebiet ist die Einleitung 
in die vorhandene zentrale Kanalisation des Zweckverbandes für 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen erforderlich. Die 
Zuleitungen werden hergestellt. 
 

5.3.3 Oberflächenwasserbeseitigung 
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers am Standort ist gesichert. 
Die ergänzenden Nachweise für die zusätzliche Bebauung und die damit 
verbundene erhöhe Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wird im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erbracht. Die Einleitung in die 
vorhandenen Anlagen und Leitungen des Zweckverbandes bis zum 
Regenwasserrückhaltebecken in der Ortslage ist möglich. Somit ist die 
Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers gegeben. Unter 
Berücksichtigung des Bestandes erfolgt keine Ausbildung als Gründach. 
Im Zuge des baulichen Konzeptes ist auch die Starkregenvorsorge im 
Bauantrags- und Baugenehmigungsverfahren zu beachten.  
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5.3.4 Brandschutz/ Löschwasser 
Der Löschwasserbedarf kann gesichert werden. Es ist durch Vertrag die 
Errichtung zusätzlicher Hydranten zu regeln. 
 

5.3.5 Energieversorgung 
Elektroenergieversorgung 
Die Elektroenergieversorgung wird durch die E.DIS AG sichergestellt. 
 
Gasversorgung 
Eine Gasversorgung wäre durch die Hanse Werk AG möglich. Es werden 
jedoch im Konzept die Möglichkeiten der regenerativen Energieversorgung 
genutzt. 
 

5.3.6 Telekommunikation 
Die Telekommunikationsversorgung ist gesichert. 
 

5.3.7 Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung obliegt den Ansiedlern und kann über die gewerbliche 
Abfallentsorgung gesichert werden. Es gilt die Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg.    

5.4 Flächenbilanz 
Die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 37 nehmen eine 
Größe von 7.769 m², somit ca. 0,8 ha ein. Die Flächenbilanz wird aktuell 
eingefügt. 
 

Flächennutzung Flächengröße 
[m²] 

Baugebietsflächen  
▪ Sonstiges Sondergebiet „Einzelhandel“ 7.769 
Gesamtfläche des Plangebietes 7.769 

6. Planungsalternativen 

Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Bereich der Stadt Klütz und ist 
bereits mit einem Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufsfläche von ca. 775 m² 
bebaut. Der Standort besitzt eine gute verkehrliche Anbindung und eine gute 
fußläufige Anbindung das Stadtzentrum.  
 
Als Planungsalternative wäre die Verlagerung des Einzelhandelsbetriebes bis 
hin zum Rückbau zu prüfen. Flächenpotenziale, die sich im Eigentum des 
Vorhabenträgers befinden, sind im Stadtzentrum nicht vorhanden.  
 
Vordergründig ist hierbei die realistische Möglichkeit der Verlagerung und der 
Umgang mit der dann ggf. leerstehenden Bausubstanz unter Berücksichtigung 
des privaten Eigentums zu bewerten. Allein unter 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und den bereits verbrauchten Ressourcen für 
die bisherige Entwicklung des Standortes ist eine Verlagerung schwierig zu 
begründen. Zudem würde das städtebauliche Erscheinungsbild am Ortseingang 
der Stadt Klütz bei einem Leerstand des Gebäudes beeinträchtigt werden. Im 
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Ergebnis wäre dann nur der Rückbau der Gebäude und die Entsiegelung 
angezeigt.  
 
Aufgrund der historisch gewachsenen Strukturen der Gesamtstadt ist der 
gewerblich vorgeprägte und bereits mit Einzelhandelsnutzungen belegte 
Standort der städtebaulich geeignete Standort für eine 
Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Klütz, um den bestehenden Bedarf im 
Grundzentrum Klütz abzudecken. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind nur solche 
Planungsalternativen zu prüfen, die bei realistischer Betrachtungsweise 
geeignet sind, das verfolgte Planungsziel in anderer Weise zu erreichen. 
 
Aus Sicht der Stadt Klütz besteht die Zielsetzung zur Entwicklung des 
Einzelhandelsstandortes und zur Fortentwicklung. Der Standort ist nach 
Erweiterung noch leistungsfähiger und trägt zur Aufwertung der touristischen 
Funktion der Stadt Klütz und als Wohnstandort des Grundzentrums bei. 

7. Umweltbelange 

Mit dem Vorentwurf wurde zur Klärung von Umfang und Detailierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ein gemeinsamer Umweltbericht für die 
städtebauliche Entwicklung an der Boltenhagener Straße mit der Aufstellung 
der Bebauungspläne Nr. 46 „Nahversorgungszentrum und Tagespflege“ an der 
Umgehungsstraße in Klütz und Nr. 37 „Erweiterung Kaufhaus Stolz“ verwendet, 
der die jeweiligen Auswirkungen darstellt. Mit dem Entwurf wird ein 
eigenständiger Umweltbericht erstellt. Die Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minderung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
wurden im Rahmen der Eingriffs-/ Ausgleichsregelung und der Prüfung der 
gutachterlichen Bewertungen für den Bebauungsplan Nr. 37 erarbeitet und in 
diesen aufgenommen. 
Der erforderliche Ausgleichsumfang wurde ermittelt. Die erforderlichen 
Ersatzpflanzungen wurden bestimmt. Die Auswirkungen auf die Umweltbelange 
und insbesondere auf das Landschaftsbild sind im Umweltbericht dargestellt. 
Unter Berücksichtigung des vorgeprägten umsäumten Standortes entsteht 
durch die ergänzende Bebauung keine maßgebende Veränderung des Orts- 
und Landschaftsbildes. 

8. Berücksichtigung von Anforderungen aus gutachterlichen Bewertungen 

8.1 Verkehrstechnisches Gutachten 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 46 wurde durch die 
Bernard Gruppe eine verkehrstechnische Untersuchung erstellt. Im 
verkehrstechnischen Gutachten werden Vorgaben für die verkehrliche 
Anbindung und Leistungsfähigkeit getroffen. Das Fazit des Gutachtens wird 
entsprechend eingefügt. 

 
„FAZIT 
In der Stadt Klütz ist die Errichtung eines Nahversorgungszentrum (Edeka, 
Penny, Rossmann, Sparkasse), einer Tagespflege und die Erweiterung des 
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Stolz- Marktes an der Boltenhagener Straße geplant. Die zukünftige 
Erschließung des Nahversorgungszentrums erfolgt über eine neu geplante 
Anbindung sowie über die bestehende Straße „An der Festwiese“. 
 
Im Rahmen dieses Gutachtens wurden die folgenden Knotenpunkte 
 KV „L03 / Boltenhagener Straße“ 
 VFK „Boltenhagener Straße / geplante Anbindung“ 
 VFK „Boltenhagener Straße / An der Festwiese“ 
 VFK „Boltenhagener Straße / LIDL / STOLZ“ 
in Bezug auf die Leistungsfähigkeit als Kreisverkehr bzw. Vorfahrtsknoten mit 
den prognostizierten Verkehrsstärken für das Jahr 2035 verkehrstechnisch 
untersucht. 
Als Grundlage diente die Verkehrszählung vom Januar 2025, die mit Hilfe der 
Daten der Dauerzählstelle auf der L03 in Klütz auf die Belastungen der 
Sommermonate (verkehrsintensivste Zeit) hochgerechnet wurden. Im 
Anschluss erfolgten die Berechnungen der Verkehrserzeugungen des 
Nahversorgungszentrum, der Tagespflege, der Neubesetzung des ehemaligen 
Penny-Standortes und der Erweiterung des Stolz-Marktes. Durch die 
Auswertung der Verkehrsdaten der Dauerzählstelle L03 Klütz wurde ein 
Prognosefaktor von 5% für das Jahr 2035 berechnet. Die Summe aus 
hochgerechneter Zählung auf die Sommermonate, Prognosefaktor und 
Verkehrserzeugung bildet die Verkehrsprognose 2035, welche als Grundlage 
für die Leistungsfähigkeitsberechnung nach HBS diente. 
 
An den vier untersuchten Knotenpunkten wurden die Verkehrsqualitäten der 
Stufen A bis C ermittelt. Die mittleren Wartezeiten bewegen sich zwischen 2 s 
und 24 s. Es ist mit keinen Rückstauerscheinungen, die den Verkehrsfluss auf 
der Boltenhagener Straße behindern, zu rechnen. In den Anbindungen zu den 
Märkten und am Kreisverkehr treten kurze Rückstauerscheinungen bis max. 36 
m (entspricht sechs Pkw) auf. Die Knotenpunkte können die prognostizierten 
Verkehrsmengen leistungsgerecht abwickeln. 
Aufgrund der Schaffung des Nahversorgungszentrums und der daraus 
resultierenden neuen Wege-Beziehungen im Fußverkehr (Quell-Ziel-Verkehre) 
mit den bisher bestehenden Märkten LIDL und Stolz sollten Maßnahmen zur 
Querungshilfe über die Boltenhagener Straße getroffen werden. Durch die 
erhöhte Verkehrsmenge, insbesondere in den verkehrsintensiven 
Sommermonaten, besteht dort ein erhöhtes Unfallpotenzial. Die Maßnahmen 
erstrecken sich über den Bau einer Mittelinsel, der Errichtung eines 
Fußgängerüberwegs bzw. Lichtsignalanlage oder die Reduktion der zulässigen 
Kfz-Geschwindigkeit auf 30 km/h.“ 

8.2 Auswirkungsanalyse 
Im Zusammenhang mit der Bewertung des Standortes wurde eine 
Auswirkungsanalyse zur Einzelhandelsentwicklung in der Stadt Klütz erarbeitet, 
diese wurde die CIMA Beratung + Management GmbH, Lübeck, erstellt. Im 
Ergebnis wird folgende Empfehlung durch die CIMA unterbreitet: 
 
 „In der Stadt Klütz wird die Entwicklung eines neuen 

Nahversorgungszentrums im Standortbereich Boltenhagener Straße/ 
Ortsumgehung vorbereitet. Im Detail wird die Neuansiedlung des 
Lebensmittelfrischemarktes EDEKA mit rd. 1.800 m² Verkaufsfläche 
(inkl. Bäckerei-Café) und des Drogeriemarkt ROSSMANN mit bis zu 700 
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m² Verkaufsfläche geplant. Für den heute an der Boltenhagener Straße 
vorhandenen Lebensmitteldiscounter PENNY wird eine 
Standortverlagerung und der Neubau einer zeitgemäßen Filiale im 
neuen Nahversorgungszentrum avisiert. In diesem Zusammenhang soll 
die Verkaufsfläche des PENNY Marktes auf zukünftig knapp 1.000 m² 
erweitert werden (+ 270 m²). 

 
 Parallel zu dieser Entwicklung wird die Neuaufstellung und 

Modernisierung vom KAUFHAUS STOLZ an der Boltenhagener Straße 
geplant. Bestandteil der Planungen ist eine Verkaufsflächenerweiterung 
von heute rd. 775 m² auf zukünftig 1.245 m². 

 
 Beiden Planvorhaben (Entwicklung Nahversorgungszentrum + 

Erweiterung Kaufhaus Stolz) sind als großflächige 
Einzelhandelsprojekte i.S.v. § 11 Abs. 3 BauNVO zu bewerten. Hierfür 
sowie als Abwägungs-grundlage dienen diese hier vorgelegten 
vorhabenbezogenen Auswirkungsanalysen. Darüber hinaus sind die 
kumulierten Auswirkungen der Planvorhaben nachrichtlich dargestellt 
und bewertet. 

 
 Die ökonomische Wirkungsanalyse hat deutlich gemacht, dass in Folge 

der geplanten Realisierung des neuen Nahversorgungszentrums z.T. 
abwägungsrelevante Umsatzumverteilungseffekte zu erwarten sind. 
Während in Grevesmühlen, Dassow, Boltenhagen und Gägelow keine 
negativen städtebaulichen Auswirkungen in den zentralen 
Versorgungsbereichen und eine Gefährdung der wohnungsnahen 
Versorgung zu erwarten sind, kann eine Beeinträchtigung des zentralen 
Versorgungsbereiches Klütz nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
Aus Sicht der cima überwiegen jedoch die Chancen, die sich aus der 
Entwicklung des neues Nahversorgungszentrums ergeben 
(Verbesserung der Nahversorgungssituation, Steigerung der 
Kaufkraftbindung sowie der Kaufkraftzuflüsse) gegenüber den Risiken 
(Umsatz- und Frequenz-verluste im Ortskern Klütz). 

 
 Die ergänzend geplante Verkaufsflächenerweiterung und 

Modernisierung vom KAUFHAUS STOLZ hat allenfalls 
absatzwirtschaftliche Auswirkungen zur Folge. Negative städtebauliche 
Folgen im Sinne § 11 Abs. 3 BauNVO sind nicht zu erwarten. Weder ist 
die Entwicklungsfähigkeit zentraler Versorgungsbereiche noch die 
wohnortnahen Versorgungsstrukturen im Untersuchungsgebiet durch 
das Planvorhaben gefährdet. 

 
 Die Prüfung des Planvorhabens im Kontext des gemeinsamen 

Strategiepapiers der Stadt Klütz und der Gemeinde Boltenhagen für die 
Entwicklung des Einzelhandels haben ergeben, dass die Planungen mit 
den gemeinsamen Zielvorstellungen in Einklang zu bringen ist. 

 
 Darüber hinaus entsprechen die Planungen den landesplanerischen 

Zielen der Einzelhandelsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesentwicklungsplan 2016). 
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Die cima empfiehlt der Stadt Klütz die Umsetzung der Planvorhaben zu 
ermöglichen und die entsprechenden planungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. 
Aus Sicht der cima eröffnen die Planungen die Chance, die 
Nahversorgungssituation für die Einwohnenden der Stadt Klütz und des 
raumordnerischen Verflechtungsbereiches zu verbessern und nach-haltig zu 
sichern. Im Interesse einer guten, der grundzentralen Versorgungsfunktion 
angemessenen Angebotssituation halten wir zudem die Neuaufstellung vom 
KAUFHAUS STOLZ für sinnvoll.“ 
 
Die Zielsetzungen der Stadt Klütz wurden durch das zuständige Amt für 
Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg bestätigt. 
 
Für den B-Plan Nr. 37 wurde noch eine ergänzende Untersuchung bezüglich 
der Verkaufsflächen vorgenommen. Daraus ist ersichtlich, dass auch die 
Verkaufsfläche von 1.400 m² verträglich ist. 

8.3 Schalltechnische Untersuchung 
In Bezug auf die Auswertungen durch Lärm wurde eine gesonderte Bewertung 
der Auswirkungen durch den Verkehrslärm nicht erforderlich. Die Auswirkungen 
durch den Gewerbelärm wurden vorgenommen und ermittelt. Die 
entsprechenden Hinweise sind unter den nachrichtlichen Übernahmen und 
Hinweisen des Teil B-Text enthalten. Sie werden hier im einzelnen aufgeführt. 
Unter Beachtung der Belange können gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse 
gesichert werden. 
Die Ergebnisse finden sich in der lärmtechnischen Untersuchung zum 
Gewerbelärm nach TA Lärm vom 17. März 2026, erstellt durch Wasser- und 
Verkehrskontor GmbH. 

8.4 Naturschutzfachliche Belange 
Die Auswirkungen auf die Umweltbelange wurden untersucht und bewertet. 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen entstehen nicht. Eingriffe in Natur und 
Landschaft können durch entsprechende adäquate Ausgleichsmaßnahmen 
ausgeglichen werden. 
Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände treten nicht auf. Dies ist durch das 
Artenschutzgutachten belegt.  
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TEIL 2 Ausfertigung    

1. Beschluss über die Begründung 

Die Begründung zur Satzung der Stadt Klütz über den Bebauungsplan Nr. 37 
„Erweiterung Kaufhaus Stolz“ wurde durch die Stadtvertretung am 
………………………………gebilligt. 
 
 
Klütz, den………………….     (Siegel) 
 
 
Martin Kühl 
Bürgermeister der Stadt Klütz 
 

2. Arbeitsvermerke 

Aufgestellt für die Stadt Klütz durch das: 
 

Planungsbüro Mahnel 
Rudolf-Breitscheid-Straße 11 
23936 Grevesmühlen 
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0 
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50  
pbm.mahnel.gvm@t-online.de  
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